
DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

GZ 10 072/710-1.13/87 

11- 2141 der Bellalen zu den Stenographischen Protokollen 

eies Nationalrates XVII. OeHlZlcbuol'ptriode 

Unbeantwortete Anfrage des Landeshaupt­
mannes von Tirol; 

Anfrage der Abgeordneten Dr. Dillersberger 
und Genossen an den Bundesninister für 
Landesverteidigung, Nr. 1097/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

11:l. ~ lAB 

1987 -12- 23 
zu 4Dß1-/J 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zrnn Nationalrat Dr. Dillersber­

ger und Genossen am 23. Oktober 1987 an mich gerichteten Anfrage Nr. 1097/J 

beehre ich lnich folgendes lnitzuteilen: 

Zu 1: 

Nein. Die gegenständliche Anfrage des Herrn Landeshauptmannes von Tirol wur­

de ursprüngl ich nicht an mich, sondern an das Bundesministerirnn für öffent­

liche Wirtschaft und Verkehr gerichtet. In der Folge wurde diese Anfrage an 

das Bundesministerirnn für Landesverteidigung mit der Bitte rnn unmittelbare 

Erledigung an das ~nt der Tiroler Landesregierung weitergeleitet. Wie die 

ressortinternen Erhebungen ergeben haben, ist dieses Schreiben aber zu mei­

nan Bedauern bei der zuständigen Fachabteilung lneines Ressorts nie einge­

troffen. 

Ich habe jedoch, nachdan ich von dan Anliegen der Tiroler Landesregierung 

Kenntnis erlangt hatte, sofort Auftrag gegeben, für die unverzügliche Erle­

digung dieser Angelegenheit zu sorgen. 

Zu 2: 

Nein. Die Anfrage ist mittlerweile beantwortet worden (Schreiben von 21. De­

zanber 1987, GZ 66.039/225-5.11/87). 

Zu 3: 

Entfällt. 
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Zu 4: 

Derzeit ist ein vom Bundesministeritnn für Landesverteidigung in Auftrag 

gegebenes Gesamtgutachten über die Fluglärmentwicklung in Bearbeitung. Mit 

der Fertigstellung dieses Gutachtens ist bis August 1988 zu rechnen. Ich 

bitte daher wn Verständnis, daß ich vor diesem Zeitpunkt keine AuskÜnfte im 

Sinne der Fragestellung geben kann. 

Zu 5: 

Die in der Landeshaupbnänner-Konferenz von 7. Mai 1985 besprochene Regelung 

ist nach wie vor unverändert aufrecht. DannaCh ist vorgesehen, daß auf Inns­

bruck in der Jahresges~ntplanung nicht Inehr als 4 % aller Draken-Bewegungen 

(d.s. 138 Flugbewegungen) entfallen. 
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